
 

Verhaltensregeln für einen respektvollen und angemessenen Um-

gang untereinander 

 

1. Respekt vor jeder Person 

Jede Person soll andere Personen so behandeln, wie er / sie selbst auch behandelt 

werden möchte. Es findet keine Diskriminierung einer Person aufgrund seines Ge-

schlechts, seines Alters, seines Aussehens, seiner Religion, seiner Herkunft oder 

seiner Einstellungen statt. Das heißt, die Grenzen des Gegenübers werden einge-

halten.  

 

2. Körperkontakte 

Beim Tanzen gehört der Körperkontakt zur Ausübung des Sports dazu. Dieser Kon-

takt sollte allerdings nur dann stattfinden, wenn er von allen Teilnehmern toleriert 

wird. Das heißt, keine Körperkontakte gegen den Willen einzelner Beteiligter, ein 

Nein wird immer akzeptiert! Dazu zählen auch Umarmungen, Aufmunterungen, 

Trösten etc. Das pädagogisch sinnvolle Maß darf dabei nicht überschritten werden. 

 

3. Umkleidesituationen 

Das Umziehen erfolgt, wenn möglich, in geschlechtergetrennten Umkleiden. Bei 

Kindern sollte möglichst der gleichgeschlechtliche Elternteil unterstützen. Trainer 

sollten nicht beim Umkleiden anwesend sein, außer es ist zwingend erforderlich. 

Anklopfen und auf Rückmeldung warten sollte selbstverständlich sein. 

 

4. Umgang mit Handy, Kamera und Co 

Das Fotografieren und Filmen ist nur dann gestattet, wenn alle Beteiligten in der 

entsprechenden Situation damit einverstanden sind. Bei Kindern ist das Einver-

ständnis der Eltern einzuholen. In Umkleiden und Duschen hat das Fotografieren 

und Filmen grundsätzlich nichts zu suchen und ist nicht erlaubt! 

 

5. Einzeltraining 

Um sich beim Tanzen weiterzuentwickeln, sind Einzeltrainingssituationen teilweise 

notwendig. Bei Kindern und Jugendlichen sollten allerdings auch weitere Erwach-

sene anwesend sein, damit es nicht zu Missverständnissen kommen kann.  

 

6. Geheimnisse 

Es werden keine Geheimnisse mit Kindern und Jugendlichen geteilt. Abmachungen 

sollten auch offiziell vertretbar sein. 

 

7. Transparenz 

Wird von einer Vereinbarung aus nachvollziehbaren und wichtigen Gründen abge-

wichen, soll dies mit einer weiteren Person / Verantwortlichen abgesprochen wer-

den. 


